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HZV-Quartalsrundschreiben 2/2023 
Aktuelle Informationen zu den HZV-Verträgen in Bayern 

Sehr geehrte Hausärztin, sehr geehrter Hausarzt, 

nachfolgend finden Sie aktuelle Informationen rund um die HZV-Verträge in Bayern. Bitte geben Sie 
diese Information auch an Ihr Praxisteam weiter. Vielen Dank! 

Bitte beachten Sie: Das bisherige HZV-Quartalsfax wird Ihnen als HZV-Teilnehmer ab 2023 
ausschließlich per E-Mail zur Verfügung gestellt.  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
1. Patienteneinschreibung 

Fristen für die Ein- und Umschreibung von Patienten 
HZV-Belege AOK – bis Dienstag, 11.04.2023 für Q3/2023 
Senden Sie Ihre AOK-Versicherten-Einschreibebelege für die Neueinschreibung von Versicherten mit 
dem HZV-Beleg 99773 zum Stichtag (11.04.2023) an die folgende Adresse in Amberg:  
 
AOK Bayern – Die Gesundheitskasse 
Service-Center Post HZV  
Postfach 2013  
92218 Amberg  

HZV-Belege für die Versichertenumschreibung (HZV-Beleg +9393+) senden Sie zum Stichtag 
(11.04.2023) an: 
 
HÄVG Rechenzentrum GmbH 
Edmund Rumpler-Str. 2 
51149 Köln 

HZV- Belege Einschreibefristen BKK, Ersatzkassen, TK, LKK, Bosch BKK und IKK 
classic – bis Montag, 01.05.2023 für Q3/2023 
Senden Sie Ihre HZV-Belege +9393+ für die Ein- und Umschreibung von Versicherten zum Stichtag 
(01.05.2023) an die folgende Adresse: 
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HÄVG Rechenzentrum GmbH 
Edmund Rumpler-Str. 2 
51149 Köln 

Bitte beachten Sie unbedingt die Postlaufzeit! 

Weitere Informationen zum Patienteneinschreibung finden Sie unter: https://www.hausaerzte-
bayern.de/index.php/hzv/einschreibung-patienten/einschreibefristen  
 

2. Aktuelles aus den HZV-Verträgen 
 

AOK Bayern 
Auslaufen der Corona-Sonderregelung 
Die zum Anfang der Pandemie vereinbarten Sonderregelungen (siehe Infobrief vom 03.11.2020) mit 
der AOK Bayern laufen zum 31.03.2023 aus und werden nicht weiter verlängert. Die Möglichkeit der 
Abrechnung der Grundpauschale eines mittelbaren Arzt-Patienten-Kontakts mittels der 0000 bleibt 
weiterhin bestehen, da diese bereits zu Quartal 2/2021 in den HZV-Vertrag überführt werden 
konnte. 

TK 
Preisanpassungsmechanismus P3  
Seit Q1/2020 wird im TK-HZV-Vertrag der Betrag der Chronikerpauschale (P3) in Abhängigkeit vom 
gesamtvertraglich vereinbarten Vergütungsvolumen für Chronikerleistungen auf Grundlage des in 
Anhang 2 zur Anlage 3 eingeführten Preisanpassungsmechanismus angepasst. Der vertraglich 
vereinbarte sogenannte Preisanpassungsmechanismus wird seit Q3/2022 angewendet.  

Ihre individuelle Kürzungssumme, die sich aus dem gesamtvertraglichen Kürzungsbetrag von – 2,00 
Euro je P3 und der Anzahl der von Ihnen abgerechneten P3n ergibt, werden Sie dem 
Abrechnungsnachweis für Q2/2023 in der „Detailübersicht Vertragsleistung“, unter der Bezeichnung 
„P3-Anpassung gem. Anhang 2 zu Anlage 3 des HZV-Vertrages“ entnehmen können. 
 

3. Auszahlungstermine 

Schlusszahlungen für Q4/2022 
 
HZV-Verträge Schlusszahlung 

AOK Bayern 07.03.2023 
BKK 22.03.2023 
EK 27.02.2023 
TK 22.02.2023 

SVLFG (LKK) 07.03.2023 
IKK classic 09.02.2023 

 
 

 
 
 

4. HZV-Abrechnung 

https://www.hausaerzte-bayern.de/index.php/hzv/einschreibung-patienten/einschreibefristen
https://www.hausaerzte-bayern.de/index.php/hzv/einschreibung-patienten/einschreibefristen
https://www.hausaerzte-bayern.de/images/hzv/hzv-in-der-praxis/mitteilungen/infobriefe/aok/2020-11-03_AOK_BY_S15_-_Corona_Q4-2020_final.pdf
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Einreichfrist Ihrer HZV-Abrechnung für Q1/2023 
 

Beachten Sie, dass die Einreichfrist der Quartalabrechnung dieses Jahr auf den Ostermontag fällt. 
Eine Verlängerung dieser Frist ist auch auf Antrag nicht möglich. 
 
 
 
 
 

 

 
5. Meldung von Praxisänderungen 

Änderungen zu Quartal 3/2023 bitte bis spätestens 
25.04.2023 melden 
 
Damit wir Ihre HZV-Teilnahmedaten korrekt verwalten und auf dem neuesten Stand halten können,  
sind wir auf die Aktualität Ihrer Teilnahmedaten angewiesen. Nur mit einer aktuellen Datengrundlage 
können Ihre HZV-Quartalsabrechnungen korrekt erstellt, sowie eine reibungslose HZV-
Vertragsteilnahme gewährleistet werden.  
Für die Mitteilung von Änderungen gilt die folgende Frist: spätestens bis zum 25. Tag des ersten 
Monats im Quartal vor der Änderung. 
 

Nutzen Sie unsere HZV-Praxisberatung, wenn Sie planen Ihre Praxis in den nächsten Quartalen 
abzugeben – weitere Informationen finden sie auf unserer Internetseite www.hausaerzte-bayern.de 
in der Rubrik HZV -> HZV in der Praxis oder kommen Sie mit Ihrer konkreten Frage direkt aus uns zu 
unter praxisberatung@bhaev.de.  
 

6. Neue Funktion im Arztportal  
 

Bestellung von HZV-Belegen für die Patienteneinschreibung 
 

Ab sofort können Sie Ihre HZV-Belge für die Patienteneinschreibung online über das Arztportal 
nachbestellen. Am besten gleich testen!  

Sie haben noch keinen Zugang zum Arztportal? Registrieren Sie sich und profitieren von vielen 
Features. Weitere Informationen finden Sie hier.  

 

Einreichfrist Quartalsabrechnung 1/2023: 

Montag, 10.04.2023 

http://www.hausaerzte-bayern.de/
mailto:praxisberatung@bhaev.de
https://www.hausaerzte-bayern.de/index.php/hzv/hzv-in-der-praxis/abrechnung/arztportal
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Gut zu wissen: Die aktuelle Bestellmöglichkeit von Einschreibeunterlagen per Fax bleibt 
Ihnen vorerst erhalten.  
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